
30] der Beilagen zu den stenogral")hischen Protokollen des 

BUNdesrates 

B e r i c 11 t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2? Juni 1959, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nationalba~kgesetz 

'1955 abgeänd ert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sollen ;verschiedene zusätzliche währungspolitische Maßnahmen 
durch die Österreichis~he NationaJ.!bank ermöglicht werden. 
Unter anderem ist neben einer Beteiligung an längerfristigen 
Kreditaktio~en insbesondere als Instrument der Offenmarkt­

politik die unmittelbare Emission von Kassenscheinen vorgesehen. 

Der Finanzausschuß hat die gegen.sti::ndliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 15. Juli 1969 in Verhandlu~g genommen und 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Finanz­
ausschuß den .Antrag, der Bundesrat ...,.,rolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Natiönalrates vo~ 27. Juni 
1969, betreffend ein Bt~ndesgeset·z, mit dem das Nationalbank­
gesetz 1955 abgeändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wie::.J., am 15. Juli 1969 

Hab r i n ger 

Berichterstatter 

P 0 r g e s 
Obmann 
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